
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 
(1) Der Name des Vereins lautet „Free.Ground“. Er soll in das Vereinsregister 

eingetragen werden. Nach der Eintragung führt er den Namenszusatz „e.V.“  
 
(2) Er hat seinen Sitz in Weißingen, Stadt Leipheim.  
 
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
(4) Der Verein strebt eine Mitgliedschaft des Bayerischen Landes-Sportverbandes 
e.V. an und erkennt dessen Satzung und Ordnungen an. Durch die Mitgliedschaft 
von Einzelpersonen im Verein wird auch die Zugehörigkeit der Einzelpersonen zum 
Bayerischen Landes-Sportverband vermittelt.  
 
§ 2 Vereinszweck und Gemeinnuẗzigkeit 
 
(1) Vereinszweck ist die Pflege, Förderung und Ausübung des Sports. 
 
(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnuẗzige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts “Steuerbegun̈stigte Zwecke” der Abgabenordnung. 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Mittel des Vereins dur̈fen nur fur̈ die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Der 
Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Verguẗungen begun̈stigen. 
Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das 
Vereinsvermögen. Eine Änderung im Status der Gemeinnuẗzigkeit zeigt der Verein 
unverzug̈lich dem Bayerischen Landes-Sportverband e. V., den betroffenen 
Sportfachverbänden sowie dem zuständigen Finanzamt fur̈ Körperschaften an. 
 
§ 3 Vereinstätigkeit 
 
(1) Die Verwirklichung des Vereinszwecks erfolgt durch die Ausübung, Förderung, 
Weiterentwicklung, Repräsentation und Etablierung verwandter Sport- und 
Trendsportarten /Bewegungskun̈ste wie Parkour, Freerunning, Tricking, Freestyle-
Wasserspringen, (Freestyle-)Trampolin, Skateboarding, Breakdance, Gerätturnen, 
Klettern, Bouldern, Ninja Sport, Hindernislauf(OCR), Calisthenics und weiteren 
Sportarten die in das Konzept Freestyle Akrobatik / Freie Bewegungskunst -
Bewegungsformen mit gemeinsamen Eigenschaften wie kreative und individuelle 
Gestaltung seiner Bewegungen, Freiheit in der eigenen Trainingsgestaltung und 
turnnahe Bewegungsformen“ passen. 
 
(2) Der Zweck wird insbesondere verwirklicht durch: 
 
1. Organisation und Durchfuḧrung von regelmäßigen Trainingseinheiten, gefuḧrt von 
eigens ausgebildeten Übungsleitern, die für die Sportart wichtig sind 
2. Kooperation mit verschiedenen Sportverbänden zur Ausbildung von Referenten 
und Übungsleitern 
3. Zur Verfug̈ungsstellung und Ausbildung von Referenten fur̈ Fortbildungen 



4. Originalgetreue Repräsentation der Sportarten im Internet und anderen Medien 
5. Veranstaltung von Sportevents, bei denen Interessierte einen sicheren und 
kompetenten Einstieg finden und Fortgeschrittene zum Austausch von Erfahrung 
Gleichgesinnte treffen 
6. Teilnahme an sportlichen Events 
7. Organisation vorhandener Trainingseinrichtungen wie Turnhalle oder die 
Free.Ground Academy und Entwicklung und Organisation neuer, spezifischer 
Trainingseinrichtungen und Entwicklung, Bau und Verleih von Sportgeräten. 
8. Methodische Herleitungen fur̈ die Sportarten 
9. Die Ausübung der in §3 Absatz 1 aufgezählten Sportarten 
 
(3) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 

 
(4) Die Verwirklichung der satzungsgemäßen Zwecke erfolgt unter Beruc̈ksichtigung 
der Belange des Umwelt-und Naturschutzes, soweit dies ohne Beeinträchtigung 
eines effizienten Sportbetriebes möglich ist. 
 
§ 4 Verguẗungen fur̈ die Vereinstätigkeit 
 
(1) Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeub̈t, 
soweit nicht diese Satzung etwas anderes bestimmt. 
 
(2) Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen 
Möglichkeiten entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen 
Zahlung einer angemessenen - auch pauschalierten - Aufwandsentschädigung 
ausgeub̈t werden. 
 
(3) Die Entscheidung ub̈er eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach Absatz (2) trifft der 
Vorstand. Gleiches gilt fur̈ die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung. 
 
(4) Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten fur̈ den Verein gegen Zahlung einer 
angemessenen Verguẗung oder Aufwandsentschädigung zu beauftragen. 
Maßgebend ist die Haushaltslage des Vereins. 
 
(5) Zur Erledigung der Geschäftsfuḧrungsaufgaben und zur Fuḧrung der 
Geschäftsstelle ist der Vorstand ermächtigt, im Rahmen der haushaltsrechtlichen 
Möglichkeiten, hauptamtlich Beschäftigte anzustellen. 
 
(6) Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen 
Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB fur̈ solche Aufwendungen, die ihnen 
durch die Tätigkeit fur̈ den Verein entstanden sind. 
 
(7) Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 3 
Monaten nach seiner Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur 
gewährt, wenn die Aufwendungen mit Belegen und Aufstellungen, die pruf̈fähig sein 
mus̈sen, nachgewiesen werden. 
 
(8) Vom Vorstand kann beschlossen werden, die Aufwandsentschädigung nach 
Absatz 2 und den Aufwendungsersatz nach Absatz 6 im Rahmen der 



steuerrechtlichen Möglichkeiten auf Pauschalbeträge und Pauschalsätze zu 
begrenzen. 
(9) Weitere Einzelheiten regelt die Finanzordnung des Vereins, die vom Vorstand 
erlassen und geändert wird. 
 
§ 5 Mitgliedschaft 
 
(1) Mitglied des Vereins kann jede natur̈liche Person werden. Die Aufnahme in den 
Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Der Aufnahmeantrag 
Minderjähriger bedarf der Unterschrift der/des gesetzlichen Vertreter/s. 
 
(2) Über die Aufnahme der Mitglieder entscheidet der Vorstand. Mit 
Beschlussfassung beginnt die Mitgliedschaft.  
 
(3) Lehnt der Vorstand einen Aufnahmeantrag ab, so kann der Bewerber innerhalb 
von vier Wochen nach der schriftlichen Bekanntgabe der Ablehnung einen 
Widerspruch einlegen, über den die Mitgliederversammlung abschließend 
entscheidet. 
 
(4) Die Übertragung des Stimmrechtes ist nicht möglich. 
 
(5) Mitglieder haben erst mit Vollendung des 18. Lebensjahres passives Wahlrecht.  
 
(6) Stimmberechtigt sind Vereinsmitglieder ab dem vollendeten 16. Lebensjahr. 
 
§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft und Ordnungsmaßnahmen 
 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. Mit der Beendigung 
der Mitgliedschaft enden automatisch von dem Betroffenen ausgeub̈te Vereinsämter. 
 
(2) Der dem Vorstand gegenub̈er schriftlich zu erklärende Austritt ist jederzeit unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat möglich. 
 
(3) Ein Mitglied kann aus dem Verein auf Antrag eines anderen Mitglieds oder eines 
Organs ausgeschlossen werden, 
a) wenn das Mitglied seiner Beitragspflicht nicht nachgekommen ist, 
b) wenn das Mitglied in erheblicher Weise gegen den Vereinszweck verstößt, 
c) wenn das Mitglied wiederholt in grober Weise gegen die Vereinssatzung 
und/oder Ordnungen bzw. gegen die Interessen des Vereins oder gegen 
Beschlus̈se und/oder Anordnungen der Vereinsorgane verstößt, 
d) wenn es sich unehrenhaft verhält, sowohl innerhalb als auch außerhalb des 
Vereinslebens 
e) wenn das Mitglied die Amtsfähigkeit (§ 45 StGB) verliert. 
 
(4) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand mit Zweidrittelmehrheit der 
abgegebene gul̈tigen Stimmen. Übt das Mitglied ein Amt in einem Vereinsorgan aus, 
so entscheidet in Abweichung von Satz 1 das Organ ub̈er den Ausschluss, das auch 
fur̈ die Bestellung dieses Vereinsorgans zuständig ist. Dem Mitglied ist vorher 
Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Gegen den Ausschlussbeschluss ist innerhalb 



von vier Wochen nach Bekanntgabe die schriftliche Anrufung der 
Mitgliederversammlung zulässig. Diese entscheidet als dann auf ihrer nächsten 
Mitgliederversammlung endgul̈tig. Ist bereits die vereinsinterne, erstinstanzliche 
Zuständigkeit der Mitgliederversammlung fur̈ den Ausschlussbeschluss 
begrun̈det, so entfällt die Möglichkeit der vereinsinternen, zweitinstanzlichen 
Überpruf̈ung des Ausschlussbeschlusses durch die Mitgliederversammlung. Der 
Betreffende kann den Ausschlussbeschluss binnen eines Monats gerichtlich 
anfechten. Die Anfechtung hat keine aufschiebende Wirkung. Nimmt das Mitglied die 
Möglichkeit des vereinsinternen Anfechtungsverfahrens nicht fristgemäß wahr 
und/oder ficht das Mitglied den Ausschlussbeschluss nicht binnen eines Monats nach 
Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung gerichtlich an, so wird der 
Beschluss wirksam. Eine gerichtliche Anfechtung ist dann nicht mehr möglich. Die 
Frist beginnt jeweils mit Zustellung des Ausschlussbeschlusses bzw. des 
vereinsintern, zweitinstanzlich entscheidenden Organs zu laufen. 
 
(5) Wenn es die Interessen des Vereins gebieten, kann der Vorstand seinen 
Beschluss fur̈ vorläufig vollziehbar erklären. 
 
(6) Ein Mitglied kann nach vorheriger Anhörung vom Vorstand bei Vorliegen einer der 
in Abs. 3 fur̈ den Vereinsausschluss genannten Voraussetzungen mit folgenden 
Ordnungsmaßnahmen belegt werden: 
a) Verweis 
b) Ordnungsgeld, das der Vorstand in angemessener Höhe festlegt. Die Obergrenze 
liegt bei € 2000 
c) Ausschluss fur̈ längstens ein Jahr an der Teilnahme an sportlichen und 
sonstigen Veranstaltungen des Vereins oder der Verbände, welchen der Verein 
angehört 
d) Betretungs- und Benutzungsverbot fur̈ längstens ein Jahr fur̈ alle vom Verein 
betriebenen Sportanlagen und Gebäude. 
 
(7) Alle Beschlus̈se sind dem betroffenen Vereinsmitglied mittels eingeschriebenen 
Briefes oder per Boten zuzustellen; die Wirkung des Ausschlussbeschlusses tritt 
jedoch bereits mit der Beschlussfassung ein. 
 
(8) Bei Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Anspruc̈he aus dem 
Mitgliedschaftsverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus dem 
Mitgliedschaftsverhältnis, insbesondere ausstehende Beitragspflichten, bleiben 
hiervon jedoch unberuḧrt. 
 
§ 7 Beiträge 
 
(1) Jedes Mitglied hat einen Mitgliedsbeitrag zu leisten. 
 
(2) Die Höhe und Fälligkeit des Mitgliedsbeitrags bestimmt der Vorstand. Der 
Mitgliedsbeitrag darf nicht so hoch sein, dass die Allgemeinheit von der 
Mitgliedschaft ausgeschlossen wäre. Einem Mitglied, das unverschuldet in eine 
finanzielle Notlage geraten ist, kann der Betrag gestundet oder fur̈ die Zeit der 
Notlage ganz oder teilweise erlassen werden. Über ein Stundungs- oder 
Erlassgesuch entscheidet der Vorstand. 



 
(3) Bei einem begrun̈deten Finanzbedarf des Vereines kann die Erhebung einer 
zusätzlichen Umlage in Form einer Geldleistung von der Mitgliederversammlung 
beschlossen werden. Diese darf das 5-fache eines Jahresbeitrages nicht 
ub̈erschreiten. Eine Staffelung entsprechend der Beitragsordnung ist möglich. 
 
(4) Jedes Mitglied ist verpflichtet, dem Verein Änderungen der Bankverbindung und 
der Anschrift mitzuteilen. 
 
(5) Mitglieder, die nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, tragen den erhöhten 
Verwaltungsaufwand des Vereins durch eine Bearbeitungsgebuḧr, die der Vorstand 
durch Beschluss festsetzt. 
 
(6) Näheres regelt die Beitragsordnung. 
 
§ 8 Die Organe des Vereins 
 
Die Organe des Vereins sind 
● der Vorstand 
● die Mitgliederversammlung 
 
§ 9 Der Vorstand 
 
(1) Der Vorstand besteht aus dem ersten und zweiten Vorsitzendem und dem 
Schriftführer. 
 
(2) Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer 
von 4 Jahren gewählt. Sie bleiben bis zur Wahl des nächsten Vorstandes im Amt. 
Scheidet ein Vorstandsmitglied während der Amtsperiode aus, so ist der Vorstand 
berechtigt, für die restliche Amtsperiode ein neues Vorstandsmitglied hinzu zu 
wählen.  
 
(3) Wiederwahl ist möglich 
 
(4) Jedes Vorstandsmitglied verfügt über ein Stimmrecht. Rechtsgeschäfte jeglicher 
Art können vom 1. & 2. Vorsitzendem selbstständig bis zu einem Geschäftswert von 
250 € verbindlich getätigt werden. Rechtsgeschäfte mit einem Geschäftswert, der 
diese Summe überschreitet, bedürfen der Zustimmung von mindestens 2/3 der 
Vorstandsmitglieder. Die Regelung gilt nur im Innenverhältnis. 
 
(5) Der Vorstand ist ermächtigt, evtl. vom Registergericht beanstandete 
Satzungsbestandteile abzuändern (nur bei eingetragenen Vereinen).  
 
(6) Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist der erste Vorsitzende und der zweite 
Vorsitzende. Diese sind je einzelvertretungsberechtigt. Intern wird vereinbart, dass 
der zweite Vorsitzende nur vertritt, wenn der erste Vorsitzende verhindert ist.  
Die Vertretungsbeschränkung gilt nur im Innenverhältnis. 
 
(7) Der Vorstand ist verantwortlich für:  
1. die Führung der laufenden Geschäfte 



2. die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung  
3. die Verwaltung des Vereinsvermögens 
4. die Aufstellung eines Haushaltsplans für jedes Geschäftsjahr  
5. die Buchführung 
6. die Erstellung des Jahresberichts  
7. die Vorbereitung und die Einberufung der Mitgliederversammlung  
 
§ 10 Mitgliederversammlung 
 
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens einmal im Kalenderjahr 
statt. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss stattfinden, wenn dies von 
einem Viertel der Vereinsmitglieder schriftlich und unter Angabe der Gründe und des 
Zwecks beim Vorstand beantragt wird oder wenn es das Interesse des Vereins 
erfordert. 
 
(2) Zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung sind sämtliche Mitglieder 
berechtigt. Der Vorstand kündigt die Mitgliederversammlung mindestens zwei 
Wochen vor deren Termin an. Die offizielle Einladung erfolgt schriftlich per Email an 
die letzte vom Mitglied dem Vorstand mitgeteilte E-Mail- Adresse bzw. auf 
ausdruc̈klichen Wunsch des Mitglieds, das ub̈er keinen eigenen Internetzugang 
verfug̈t, per einfachem Brief postalisch, unter Einhaltung einer Frist von einer Woche. 
Der Einladung sind eine Tagesordnung sowie die Gegenstände der anstehenden 
Beschlussfassungen beizufug̈en. 
 
(3) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden 
Vereinsmitglieder beschlussfähig. 
 
(4) Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung erfolgt durch Handzeichen der 
anwesenden Mitglieder mit einfacher Mehrheit. Eine geheime Abstimmung ist 
erforderlich, wenn ein Drittel der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder dies 
beantragt. Die Art der Abstimmung wird durch den Versammlungsleiter festgelegt. 
Satzungsänderungen und Vereinszweckänderungen bedur̈fen einer Mehrheit von 4/5 
der abgegebenen Stimmen. Die Auflösung des Vereins kann nur mit einer Mehrheit 
von 4/5 beschlossen werden. 
 
(5) Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung 
vom zweiten Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von einem anderen Mitglied 
des Vorstands geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die 
Versammlung den Leiter. 
 
(6) Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fuḧren, welches vom 1. 
Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom zweiten Vorsitzenden, bei dessen 
Verhinderung von einem anderen Mitglied des Vorstands unterschrieben wird. 
Protokollfuḧrer ist, falls am Anfang der Sitzung nicht anders von der 
Mitgliederversammlung beschlossen, der offizielle Schriftfuḧrer. 
 
(7) Die Mitgliederversammlung ist insbesondere fur̈ folgende Angelegenheiten 
zuständig: 
1. die Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder 



2. die Wahl der Kassenpruf̈er und Entgegennahme des Kassenberichts 
3. die Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans fur̈ das nächste 
Geschäftsjahr 
4. die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands 
5. Beschlussfassung ub̈er Änderung der Satzung, ub̈er Vereinsauflösung und u ̈ber 
Vereinsordnungen 
6. Beschlussfassung ub̈er die Ruc̈klagenbildung 
7. Beschlussfassung ub̈er die Ernennung von Ehrenmitgliedern/Ehrenvorsitzenden 
auf Vorschlag des Vorstandes 
8. weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach Gesetz ergeben 
bzw. Gegenstand der Tagesordnung sind. 
 
§ 11 Kassenpruf̈ung 
 
(1) Die Mitgliederversammlung wählt mindestens einen Kassenpruf̈er, der kein 
Mitglied des Vorstandes ist, auf die Dauer von einem Jahr. Dieser ub̈erpruf̈t am Ende 
eines jeden Geschäftsjahres die rechnerische und sachliche Richtigkeit der Buch- 
und Kassenfuḧrung. Den Kassenpruf̈ern sind sämtliche relevanten Unterlagen und 
Informationen zur Verfug̈ung zu stellen. Der Kassenpruf̈er erstattet Bericht in der 
nächstfolgenden ordentlichen Mitgliederversammlung. 
 
§ 12 Haftung 
(1) Ehrenamtlich Tätige und Organ- oder Amtsträger, haften fur̈ Schäden gegenub̈er 
Mitgliedern und gegenub̈er dem Verein, die sie in Erful̈lung ihrer ehrenamtlichen 
Tätigkeit verursachen, nur fur̈ Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 
 
(2) Der Verein haftet gegenub̈er den Mitgliedern im Innenverhältnis nicht fur̈ 
fahrlässig verursachte Schäden, die Mitglieder bei der Ausub̈ung des Sports, aus der 
Teilnahme bei Vereinsveranstaltungen oder durch die Benutzung von Anlagen oder 
Einrichtungen des Vereins erleiden, soweit solche Schäden nicht durch 
Versicherungen des Vereins abgedeckt sind. 
 
§ 13 Auflösung des Vereins, Liquidatoren 
 
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck und unter 
Einhaltung einer vierwöchigen Frist einberufenen Mitgliederversammlung 
beschlossen werden. Zur Beschlussfassung ist eine 4/5 Mehrheit der abgegebenen 
gul̈tigen Stimmen notwendig. 
 
(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 
Zwecke fällt das Vermögen an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
einer anderen steuerbegünstigten Körperschaft, die es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne dieser Satzung zu verwenden 
hat. 
 
(3) Als Liquidatoren wird der erste Vorsitzende bestellt. 
 
 
 



§ 14 Sprachregelung 
 
(1) Wenn im Text der Satzung oder Ordnungen des Vereines bei 
Funktionsbezeichnungen die weibliche oder männliche Sprachform verwendet wird, 
so können unabhängig davon alle Ämter von Frauen und Männern besetzt werden. 
 
§ 15 Inkrafttreten 
 
(1) Die Satzung wurde bei der Gründungsversammlung am 27.07.2018 in Weißingen 
Stadt Leipheim beschlossen. Die Satzung wurde in der Jahresversammlung am 
18.12.21 und in der Jahresversammlung am 28.12.22 angepasst und erweitert. 
 
 


